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Allgemeine Lieferbedingungen 

Stand: März 2021 

§ 1 Geltungsbereich, Form 

(1) Die vorliegenden Allgemeinen Lieferbedingungen (ALB) 
gelten für alle unsere Geschäftsbeziehungen mit unseren 
Kunden („Kunde“). Die ALB gelten nur, wenn der Kunde Un-
ternehmer (§14 BGB), eine juristische Person des öffentli-
chen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermö-
gen ist. 

(2) Die ALB gelten insbesondere für Verträge über den Ver-
kauf und/oder die Lieferung beweglicher Sachen („Ware“), 
ohne Rücksicht darauf, ob wir die Ware selbst herstellen o-
der bei Zulieferern einkaufen (§§ 433, 650 BGB). Sofern 
nichts anderes vereinbart, gelten die ALB in der zum Zeit-
punkt der Bestellung des Kunden gültigen bzw. jedenfalls in 
der ihm zuletzt in Textform mitgeteilten Fassung als Rah-
menvereinbarung auch für gleichartige künftige Verträge, 
ohne dass wir in jedem Einzelfall wieder auf sie hinweisen 
müssten. 

(3) Unsere ALB gelten ausschließlich. Abweichende, entge-
genstehende oder ergänzende Allgemeine Geschäftsbedin-
gungen des Kunden werden nur dann und insoweit Ver-
tragsbestandteil, als wir ihrer Geltung ausdrücklich zuge-
stimmt haben. Dieses Zustimmungserfordernis gilt in jedem 
Fall, beispielsweise auch dann, wenn wir in Kenntnis der AGB 
des Kunden die Lieferung an ihn vorbehaltlos ausführen. 

(4) Im Einzelfall getroffene, individuelle Vereinbarungen mit 
dem Kunden (einschließlich Nebenabreden, Ergänzungen 
und Änderungen) haben in jedem Fall Vorrang vor diesen 
ALB. Für den Inhalt derartiger Vereinbarungen ist, vorbe-
haltlich des Gegenbeweises, ein schriftlicher Vertrag bzw. 
unsere schriftliche Bestätigung maßgebend. 

(5) Rechtserhebliche Erklärungen und Anzeigen des Kunden 
in Bezug auf den Vertrag (z.B. Fristsetzung, Mängelanzeige, 
Rücktritt oder Minderung), sind schriftlich, d.h. in Schrift- o-
der Textform (z.B. Brief, E-Mail, Telefax) abzugeben. Gesetz-
liche Formvorschriften und weitere Nachweise insbesondere 
bei Zweifeln über die Legitimation des Erklärenden bleiben 
unberührt. 

(6) Hinweise auf die Geltung gesetzlicher Vorschriften haben 
nur klarstellende Bedeutung. Auch ohne eine derartige Klar-
stellung gelten daher die gesetzlichen Vorschriften, soweit 
sie in diesen ALB nicht unmittelbar abgeändert oder aus-
drücklich ausgeschlossen werden. 

§ 2 Vertragsschluss 

(1) Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich. 
Dies gilt auch, wenn wir dem Kunde Kataloge, technische 
Dokumentationen (z.B. Zeichnungen, Pläne, Berechnungen, 
Kalkulationen, Verweisungen auf DIN-Normen), sonstige 

Produktbeschreibungen oder Unterlagen – auch in elektro-
nischer Form – überlassen haben, an denen wir uns Eigen-
tums- und Urheberrechte vorbehalten. 

(2) Die Bestellung der Ware durch den Kunden gilt als ver-
bindliches Vertragsangebot. Sofern sich aus der Bestellung 
nichts anderes ergibt, sind wir berechtigt, dieses Ver-
tragsangebot innerhalb von 4 Wochen nach seinem Zugang 
bei uns anzunehmen. 

(3) Die Annahme kann entweder schriftlich (z.B. durch Auf-
tragsbestätigung) oder durch Auslieferung der Ware an den 
Kunden erklärt werden. 

§ 3 Lieferfrist und Lieferverzug 

(1) Die Lieferfrist wird individuell vereinbart bzw. von uns bei 
Annahme der Bestellung angegeben. Sofern dies nicht der 
Fall ist, beträgt die Lieferfrist ca. 4 Wochen ab Vertrags-
schluss.  

(2) Unsere Lieferpflicht steht unter dem Vorbehalt richtiger 
und rechtzeitiger Selbstbelieferung durch die Vorlieferan-
ten. 

(3) Sofern wir verbindliche Lieferfristen aus Gründen, die wir 
nicht zu vertreten haben, nicht einhalten können (Nichtver-
fügbarkeit der Leistung), werden wir den Kunden hierüber 
unverzüglich informieren und gleichzeitig die voraussichtli-
che, neue Lieferfrist mitteilen. Ist die Leistung auch innerhalb 
der neuen Lieferfrist nicht verfügbar, sind wir berechtigt, 
ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten; eine be-
reits erbrachte Gegenleistung des Kunden werden wir un-
verzüglich erstatten. Als Fall der Nichtverfügbarkeit der Leis-
tung in diesem Sinne gilt insbesondere die nicht rechtzeitige 
Selbstbelieferung durch unseren Zulieferer, wenn wir ein 
kongruentes Deckungsgeschäft abgeschlossen haben, we-
der uns noch unseren Zulieferer ein Verschulden trifft oder 
wir im Einzelfall zur Beschaffung nicht verpflichtet sind. 

(3) Der Eintritt unseres Lieferverzugs bestimmt sich nach den 
gesetzlichen Vorschriften. In jedem Fall ist aber eine Mah-
nung durch den Kunden erforderlich.  

§ 4 Lieferung, Gefahrübergang, Abnahme, 
Annahmeverzug 

(1) Die Lieferung erfolgt „Ex Works“ (Incoterms 2010), wo 
auch der Erfüllungsort für die Lieferung und eine etwaige 
Nacherfüllung ist. Auf Verlangen und Kosten des Kunden 
wird die Ware an einen anderen Bestimmungsort versandt 
(Versendungskauf). Soweit nicht etwas anderes vereinbart 
ist, sind wir berechtigt, die Art der Versendung (insbeson-
dere Transportunternehmen, Versandweg, Verpackung) 
selbst zu bestimmen. 

(2) Kommt der Kunde in Annahmeverzug, unterlässt er eine 
Mitwirkungshandlung oder verzögert sich unsere Lieferung 
aus anderen, vom Kunden zu vertretenden Gründen, so sind 
wir berechtigt, Ersatz des hieraus entstehenden Schadens 
einschließlich Mehraufwendungen (z.B. Lagerkosten) zu ver-



  

KÖNIG METALL GmbH & Co. KG ⋅ Josef-König-Str.1 ⋅ D-76571 Gaggenau ⋅ Telefon (0 72 25) 68 03-0 ⋅ Fax 68 03-780 +744 
Amtsgericht Mannheim, HRA 521140 ⋅ www.KoenigMetall.com ⋅ zentrale@KoenigMetall.com 

Sparkasse Baden-Baden Gaggenau ⋅ IBAN DE96 6625 0030 0050 0101 80 ⋅ BIC SOLADES1BAD 
Deutsche Bank Baden-Baden ⋅ IBAN DE55 6627 0001 0367 7077 00 ⋅ BIC DEUTDESM662 

Commerzbank Karlsruhe ⋅ IBAN DE59 6608 0052 0564 8889 00 ⋅ BIC DRESDEFF660 
 

Persönlich haftende Gesellschafterin: KÖNIG METALL Verwaltungs-GmbH ⋅ Sitz: Gaggenau ⋅ Amtsgericht Mannheim HRB 522048 
Geschäftsführung: Nina Zwiebelhofer, Hans-Jörg Leuze 

20210308 KM ALB de.docx Seite: 2/4 

langen. Hierfür berechnen wir eine pauschale Entschädi-
gung i.H.v. 0,5% pro Kalenderwoche bis maximal insgesamt 
10% des Lieferwertes pro Kalendertag, beginnend mit der 
Lieferfrist bzw. – mangels einer Lieferfrist – mit der Mittei-
lung der Versandbereitschaft der Ware. 

Der Nachweis eines höheren Schadens und unsere gesetzli-
chen Ansprüche (insbesondere Ersatz von Mehraufwendun-
gen, angemessene Entschädigung, Kündigung) bleiben un-
berührt; die Pauschale ist aber auf weitergehende Geldan-
sprüche anzurechnen. Dem Kunden bleibt der Nachweis ge-
stattet, dass uns überhaupt kein oder nur ein wesentlich ge-
ringerer Schaden als vorstehende Pauschale entstanden ist. 

§ 5 Preise und Zahlungsbedingungen 

(1) Sofern im Einzelfall nichts anderes vereinbart ist, gelten 
unsere jeweils zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses aktuel-
len Preise, und zwar ab Lager, zzgl. gesetzlicher Umsatz-
steuer. 

(2) Beim Versendungskauf (§ 4 Abs.1) trägt der Kunde die 
Transportkosten ab Lager und die Kosten einer ggf. vom 
Kunde gewünschten Transportversicherung. Etwaige Zölle, 
Gebühren, Steuern und sonstige öffentliche Abgaben trägt 
der Kunde. 

(3) Der Kaufpreis ist fällig und zu zahlen innerhalb von 30 
Tagen ab Rechnungsstellung und Lieferung bzw. Abnahme 
der Ware. Wir sind jedoch, auch im Rahmen einer laufenden 
Geschäftsbeziehung, jederzeit berechtigt, eine Lieferung 
ganz oder teilweise nur gegen Vorkasse durchzuführen. Ei-
nen entsprechenden Vorbehalt erklären wir spätestens mit 
der Auftragsbestätigung. Bei Barzahlung innerhalb von 14 
Tagen nach Rechnungsdatum gewähren wir Skonto in Höhe 
von 2%. Zahlungsrückstände und Wechselzahlungen schlie-
ßen einen Skontoabzug aus. Maßgeblich für die fristge-
rechte Zahlung ist der Eingang auf dem in der jeweiligen 
Rechnung angegebenen Bankkonto 

(4) Mit Ablauf vorstehender Zahlungsfrist kommt der Kunde 
in Verzug. Der Kaufpreis ist während des Verzugs zum je-
weils geltenden gesetzlichen Verzugszinssatz zu verzinsen. 
Wir behalten uns die Geltendmachung eines weitergehen-
den Verzugsschadens vor. Gegenüber Kaufleuten bleibt un-
ser Anspruch auf den kaufmännischen Fälligkeitszins (§ 353 
HGB) unberührt. 

(5) Dem Kunden stehen Aufrechnungs- oder Zurückbehal-
tungsrechte nur insoweit zu, als sein Anspruch rechtskräftig 
festgestellt oder unbestritten ist. Bei Mängeln der Lieferung 
bleiben die Gegenrechte des Kunden insbesondere gem. § 
7 Abs.6 Satz 2 dieser ALB unberührt. 

§ 6 Eigentumsvorbehalt 

(1) Bis zur vollständigen Bezahlung aller unserer gegenwär-
tigen und künftigen Forderungen aus dem Kaufvertrag und 
einer laufenden Geschäftsbeziehung (gesicherte Forderun-
gen) behalten wir uns das Eigentum an den verkauften Wa-
ren vor. 

(2) Die unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren dürfen 
vor vollständiger Bezahlung der gesicherten Forderungen 
weder an Dritte verpfändet, noch zur Sicherheit übereignet 
werden. Der Kunde hat uns unverzüglich schriftlich zu be-
nachrichtigen, wenn ein Antrag auf Eröffnung eines Insol-
venzverfahrens gestellt oder soweit Zugriffe Dritter (z.B. 
Pfändungen) auf die uns gehörenden Waren erfolgen. 

(3) Bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden, insbeson-
dere bei Nichtzahlung des fälligen Kaufpreises, sind wir be-
rechtigt, nach den gesetzlichen Vorschriften vom Vertrag 
zurückzutreten oder/und die Ware auf Grund des Eigen-
tumsvorbehalts heraus zu verlangen. Das Herausgabever-
langen beinhaltet nicht zugleich die Erklärung des Rücktritts; 
wir sind vielmehr berechtigt, lediglich die Ware heraus zu 
verlangen und uns den Rücktritt vorzubehalten. Zahlt der 
Kunde den fälligen Kaufpreis nicht, dürfen wir diese Rechte 
nur geltend machen, wenn wir dem Kunden zuvor erfolglos 
eine angemessene Frist zur Zahlung gesetzt haben oder 
eine derartige Fristsetzung nach den gesetzlichen Vorschrif-
ten entbehrlich ist. 

(4) Der Kunde ist bis auf Widerruf gemäß unten (c) befugt, 
die unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren im ord-
nungsgemäßen Geschäftsgang weiter zu veräußern und/o-
der zu verarbeiten. In diesem Fall gelten ergänzend die 
nachfolgenden Bestimmungen. 

(a) Der Eigentumsvorbehalt erstreckt sich auf die durch Ver-
arbeitung, Vermischung oder Verbindung unserer Waren 
entstehenden Erzeugnisse zu deren vollem Wert, wobei wir 
als Hersteller gelten. Bleibt bei einer Verarbeitung, Vermi-
schung oder Verbindung mit Waren Dritter deren Eigen-
tumsrecht bestehen, so erwerben wir Miteigentum im Ver-
hältnis der Rechnungswerte der verarbeiteten, vermischten 
oder verbundenen Waren. Im Übrigen gilt für das entste-
hende Erzeugnis das Gleiche wie für die unter Eigentums-
vorbehalt gelieferte Ware. 

(b) Die aus dem Weiterverkauf der Ware oder des Erzeug-
nisses entstehenden Forderungen gegen Dritte tritt der 
Kunde schon jetzt insgesamt bzw. in Höhe unseres etwaigen 
Miteigentumsanteils gemäß vorstehendem Absatz zur Si-
cherheit an uns ab. Wir nehmen die Abtretung an. Die in 
Abs. 2 genannten Pflichten des Kunden gelten auch in An-
sehung der abgetretenen Forderungen. 

(c) Zur Einziehung der Forderung bleibt der Kunde neben 
uns ermächtigt. Wir verpflichten uns, die Forderung nicht 
einzuziehen, solange der Kunde seinen Zahlungsverpflich-
tungen uns gegenüber nachkommt, kein Mangel seiner 
Leistungsfähigkeit vorliegt und wir den Eigentumsvorbehalt 
nicht durch Ausübung eines Rechts gem. Abs. 3 geltend ma-
chen. Ist dies aber der Fall, so können wir verlangen, dass 
der Kunde uns die abgetretenen Forderungen und deren 
Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen An-
gaben macht, die dazugehörigen Unterlagen aushändigt 
und den Schuldnern (Dritten) die Abtretung mitteilt. Außer-
dem sind wir in diesem Fall berechtigt, die Befugnis des 
Kunden zur weiteren Veräußerung und Verarbeitung der 
unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren zu widerrufen. 
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(d) Übersteigt der realisierbare Wert der Sicherheiten unsere 
Forderungen um mehr als 10%, werden wir auf Verlangen 
des Kunden Sicherheiten nach unserer Wahl freigeben. 

§ 7 Rechte bei Mängeln 

(1) Für die Rechte des Kunden bei Sach- und Rechtsmängeln 
(einschließlich Falsch- und Minderlieferung sowie unsach-
gemäßer Montage oder mangelhafter Montageanleitung) 
gelten die gesetzlichen Vorschriften, soweit nachfolgend 
nichts anderes bestimmt ist. In allen Fällen unberührt blei-
ben die gesetzlichen Sondervorschriften bei Endlieferung 
der unverarbeiteten Ware an einen Verbraucher, auch wenn 
dieser sie weiterverarbeitet hat (Lieferantenregress gem. §§ 
478 BGB). Ansprüche aus Lieferantenregress sind ausge-
schlossen, wenn die mangelhafte Ware durch den Kunden 
oder einen anderen Unternehmer, z.B. durch Einbau in ein 
anderes Produkt, weiterverarbeitet wurde. 

(2) Grundlage unserer Mängelhaftung ist vor allem die über 
die Beschaffenheit der Ware getroffene Vereinbarung. Als 
Vereinbarung über die Beschaffenheit der Ware gelten alle 
Produktbeschreibungen und Herstellerangaben, die Gegen-
stand des einzelnen Vertrages sind oder von uns (insbeson-
dere in Katalogen oder auf unserer Internet-Homepage) 
zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses öffentlich bekannt ge-
macht waren. 

(3) Soweit die Beschaffenheit nicht vereinbart wurde, ist 
nach der gesetzlichen Regelung zu beurteilen, ob ein Man-
gel vorliegt oder nicht (§ 434 Abs. 1 S. 2 und 3 BGB). Für 
öffentliche Äußerungen des Herstellers oder sonstiger Drit-
ter (z.B. Werbeaussagen), auf die uns der Kunde nicht als für 
ihn kaufentscheidend hingewiesen hat, übernehmen wir je-
doch keine Haftung. 

(4) Die Mängelansprüche des Kunden setzen voraus, dass er 
seinen gesetzlichen Untersuchungs- und Rügepflichten (§§ 
377, 381 HGB) nachgekommen ist. Bei Baustoffen und an-
deren, zum Einbau oder sonstigen Weiterverarbeitung be-
stimmten Waren hat eine Untersuchung in jedem Fall un-
mittelbar vor der Verarbeitung zu erfolgen. Zeigt sich bei 
der Lieferung, der Untersuchung oder zu irgendeinem spä-
teren Zeitpunkt ein Mangel, so ist uns hiervon unverzüglich 
schriftlich Anzeige zu machen. In jedem Fall sind offensicht-
liche Mängel innerhalb einer Woche ab Lieferung und bei 
der Untersuchung nicht erkennbare Mängel innerhalb der 
gleichen Frist ab Entdeckung schriftlich anzuzeigen. Ver-
säumt der Kunde die ordnungsgemäße Untersuchung 
und/oder Mängelanzeige, ist unsere Haftung für den nicht 
bzw. nicht rechtzeitig oder nicht ordnungsgemäß angezeig-
ten Mangel nach den gesetzlichen Vorschriften ausge-
schlossen. 

(5) Ist die gelieferte Sache mangelhaft, können wir zunächst 
wählen, ob wir Nacherfüllung durch Beseitigung des Man-
gels (Nachbesserung) oder durch Lieferung einer mangel-
freien Sache (Ersatzlieferung) leisten. Unser Recht, die Nach-
erfüllung unter den gesetzlichen Voraussetzungen zu ver-
weigern, bleibt unberührt. 

(6) Wir sind berechtigt, die geschuldete Nacherfüllung da-
von abhängig zu machen, dass der Kunde den fälligen Kauf-
preis bezahlt. Der Kunde ist jedoch berechtigt, einen im Ver-
hältnis zum Mangel angemessenen Teil des Kaufpreises zu-
rückzubehalten. 

(7) Der Kunde hat uns die zur geschuldeten Nacherfüllung 
erforderliche Zeit und Gelegenheit zu geben, insbesondere 
die beanstandete Ware zu Prüfungszwecken zu übergeben. 
Im Falle der Ersatzlieferung hat uns der Kunde die mangel-
hafte Sache nach den gesetzlichen Vorschriften zurückzuge-
ben. Die Nacherfüllung beinhaltet weder den Ausbau der 
mangelhaften Sache noch den erneuten Einbau, wenn wir 
ursprünglich nicht zum Einbau verpflichtet waren. 

(8) Die zum Zweck der Prüfung und Nacherfüllung erforder-
lichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Ar-
beits- und Materialkosten sowie ggf. Ausbau- und Einbau-
kosten tragen bzw. erstatten wir nach Maßgabe der gesetz-
lichen Regelung, wenn tatsächlich ein Mangel vorliegt. An-
dernfalls können wir vom Kunde die aus dem unberechtig-
ten Mangelbeseitigungsverlangen entstandenen Kosten 
(insbesondere Prüf- und Transportkosten) ersetzt verlangen, 
es sei denn, die fehlende Mangelhaftigkeit war für den Kun-
den nicht erkennbar. 

(9) In dringenden Fällen, z.B. bei Gefährdung der Betriebssi-
cherheit oder zur Abwehr unverhältnismäßiger Schäden, hat 
der Kunde das Recht, den Mangel selbst zu beseitigen und 
von uns Ersatz der hierzu objektiv erforderlichen Aufwen-
dungen zu verlangen. Von einer derartigen Selbstvornahme 
sind wir unverzüglich, nach Möglichkeit vorher, zu benach-
richtigen. Das Selbstvornahmerecht besteht nicht, wenn wir 
berechtigt wären, eine entsprechende Nacherfüllung nach 
den gesetzlichen Vorschriften zu verweigern. 

(10) Wenn die Nacherfüllung fehlgeschlagen ist oder eine 
für die Nacherfüllung vom Kunde zu setzende angemessene 
Frist erfolglos abgelaufen oder nach den gesetzlichen Vor-
schriften entbehrlich ist, kann der Kunde vom Kaufvertrag 
zurücktreten oder den Kaufpreis mindern. Bei einem uner-
heblichen Mangel besteht jedoch kein Rücktrittsrecht. 

(11) Ansprüche des Kunden auf Schadensersatz bzw. Ersatz 
vergeblicher Aufwendungen bestehen auch bei Mängeln 
nur nach Maßgabe von § 8 und sind im Übrigen ausge-
schlossen. 

§ 8 Haftung 

(1) Soweit sich aus diesen ALB einschließlich der nachfolgen-
den Bestimmungen nichts anderes ergibt, haften wir bei ei-
ner Verletzung von vertraglichen und außervertraglichen 
Pflichten nach den gesetzlichen Vorschriften. 

(2) Auf Schadensersatz haften wir – gleich aus welchem 
Rechtsgrund – im Rahmen der Verschuldenshaftung bei 
Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Bei einfacher Fahrlässig-
keit haften wir vorbehaltlich eines milderen Haftungsmaß-
stabs nach gesetzlichen Vorschriften (z.B. für Sorgfalt in ei-
genen Angelegenheiten) nur 
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a) für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers 
oder der Gesundheit, 

b) für Schäden aus der nicht unerheblichen Verletzung einer 
wesentlichen Vertragspflicht (Verpflichtung, deren Erfüllung 
die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags über-
haupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Ver-
tragspartner regelmäßig vertraut und vertrauen darf); in die-
sem Fall ist unsere Haftung jedoch auf den Ersatz des vor-
hersehbaren, typischerweise eintretenden Schadens be-
grenzt. 

(3) Die sich aus Abs. 2 ergebenden Haftungsbeschränkun-
gen gelten auch bei Pflichtverletzungen durch bzw. zuguns-
ten von Personen, deren Verschulden wir nach gesetzlichen 
Vorschriften zu vertreten haben. Sie gelten nicht, soweit wir 
einen Mangel arglistig verschwiegen oder eine Garantie für 
die Beschaffenheit der Ware übernommen haben und für 
Ansprüche des Kunden nach dem Produkthaftungsgesetz. 

(4) Wegen einer Pflichtverletzung, die nicht in einem Mangel 
besteht, kann der Kunde nur zurücktreten oder kündigen, 
wenn wir die Pflichtverletzung zu vertreten haben. Ein freies 
Kündigungsrecht des Kunden (insbesondere gem. §§ 650, 
648 BGB) wird ausgeschlossen. Im Übrigen gelten die ge-
setzlichen Voraussetzungen und Rechtsfolgen. 

§ 9 Verjährung 

(1) Abweichend von § 438 Abs. 1 Nr. 3 BGB beträgt die all-
gemeine Verjährungsfrist für Ansprüche aus Sach- und 
Rechtsmängeln ein Jahr ab Ablieferung. Soweit eine Ab-
nahme vereinbart ist, beginnt die Verjährung mit der Ab-
nahme. 

(2) Die vorstehenden Verjährungsfristen des Kaufrechts gel-
ten auch für vertragliche und außervertragliche Schadenser-
satzansprüche des Kunden, die auf einem Mangel der Ware 
beruhen, es sei denn die Anwendung der regelmäßigen ge-
setzlichen Verjährung (§§ 195, 199 BGB) würde im Einzelfall 
zu einer kürzeren Verjährung führen. Schadensersatzan-
sprüche des Kunden gem. § 8 Abs. 2 Satz 1 und Satz 2(a) 
sowie nach dem Produkthaftungsgesetz verjähren jedoch 
ausschließlich nach den gesetzlichen Verjährungsfristen. 

§ 10 Datenschutzerklärung 

(1) Verantwortliche Stelle gemäß § 3 Abs. 7 Bundesdaten-
schutzgesetz ist die KÖNIG METALL GmbH & Co. KG, ver-
treten durch die KÖNIG METALL Verwaltungs-GmbH, Ge-
schäftsführung: Geschäftsführung: Nina Zwiebelhofer,  
Hans-Jörg Leuze, Josef-König-Straße 1, 76571 Gaggenau, 
Telefon: + 49 (0)7225 / 6803-0, Fax: + 49 (0)7225 / 6803-
780, E-Mail: datenschutz@koenigmetall.com. 

(2) Personenbezogene Daten werden von uns erhoben, ge-
speichert, verändert, übermittelt oder genutzt, soweit dies 
erforderlich ist, um die Verträge mit dem Kunden abzuwi-
ckeln (Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DS-GVO). 
Die in diesem Zusammenhang anfallenden Daten werden 
gelöscht, nachdem die Speicherung nicht mehr erforderlich 

ist, oder die Verarbeitung wird eingeschränkt, falls gesetzli-
che Aufbewahrungspflichten bestehen. Im Rahmen der Er-
füllung und Abwicklung des Vertragsverhältnisses erhalten 
die eingesetzten Dienstleister (wie z. B. Versandunterneh-
men, Transporteure, Logistiker, Kreditinstitute, Zahlungs-
dienstleister, Factoringunternehmen) die Daten soweit dies 
für die Erfüllung und Abwicklung des Vertragsverhältnisses 
sowie für die Abwicklung von Zahlungen erforderlich ist. Die 
weitergegebenen Daten dürfen von den Dienstleistern le-
diglich zur Erfüllung ihrer jeweiligen Aufgabe verwendet 
werden. 

(5) Hinsichtlich der Verarbeitung von personenbezogenen 
Daten haben die Betroffenen folgende Rechte: 

– Recht auf Auskunft, 
– Recht auf Berichtigung oder Löschung, 
– Recht auf Einschränkung der Verarbeitung, 
– Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung, 
– Recht auf Datenübertragbarkeit. 

Daneben besteht das Recht, sich bei einer Datenschutz-Auf-
sichtsbehörde über die Verarbeitung personenbezogener 
Daten zu beschweren. 

Datenschutzbeauftragter der KÖNIG METALL GmbH & Co. 
KG: Hausanschrift: Josef-König-Str. 1, D-76571 Gaggenau, 
Postanschrift: Postfach 13 60, D-76553 Gaggenau, Telefon: 
+49 (0)7225 6803 147, E-Mail: datenschutz@koenigme-
tall.com. 

§ 11 Rechtswahl und Gerichtsstand 

(1) Für diese ALB und die Vertragsbeziehung zwischen uns 
und dem Kunden gilt das Recht der Bundesrepublik 
Deutschland. 

(2) Ist der Kunde Kaufmann i.S.d. Handelsgesetzbuchs, juris-
tische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-
rechtliches Sondervermögen, ist ausschließlicher – auch in-
ternationaler Gerichtsstand für alle sich aus dem Vertrags-
verhältnis unmittelbar oder mittelbar ergebenden Streitig-
keiten unser Geschäftssitz in Gaggenau. Entsprechendes 
gilt, wenn der Kunde Unternehmer i.S.v §14 BGB ist. Wir sind 
jedoch in allen Fällen auch berechtigt, Klage am Erfüllungs-
ort der Lieferverpflichtung gemäß diesen ALB bzw. einer 
vorrangigen Individualabrede oder am allgemeinen Ge-
richtsstand des Kunden zu erheben. Vorrangige gesetzliche 
Vorschriften, insbesondere zu ausschließlichen Zuständig-
keiten, bleiben unberührt. 


